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Frau 
Ewelina Wojciechowski 
Bremsheide 99 
58638 Isenohn 

2 

lobcenter 
Markischer Kreis 

Mein Zeichen: 417 
BG-Nummer: 35502/10004652 
(Bei jeder Antwort bitte angeben) 

Name: 
Telefon: 
Telefax: 
E-Mail: 

Datum: 

Herr Wehebrink 
+492371/905-421 
49 2371 905848 
Jobcenter -Maer1<.ischer -Kreis. T eam-
417@jobcenter-ge.de 
16.12.2022 

Antrag vom 21.10.2022 auf Überprüfung der Bescheide 16.07.2018 und 31.07.2018 gemäß § 44 Zehntes 
Buch Sozialgesetzbuch (5GB X) 

Sehr geehrte Frau Wojciechowski, 

die Bescheide 16.07.2018 und 31.07.2018 bleiben unverändert. 

Begründung: 

Sie bentraglen die Überprüfung der Forderungen, die in der Forderungsaufslellung vom 12.09.2022 aufgelistet 
waren. Dies betrifft die Forderungen der Bescheide vom 16.07.2020 (Erstattungsbescheid) und vom 31.07.2018 
(Aufhebungs- und Erstattungsbescheid). 

Sie haben angegeben, dass Sie die aufgeführten Bescheide nicht erhalten hätten. Dem Jobcenter liegen jedoch 
keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die Bescheide nicht zugestellt worden wären, oder nicht zugegangen sein 
sollen. Zudem geht aus der Forderungsaufstellung vom 21 .11 .2022 hervor, dass ein Teil der Forderungen des 
Erstattungsbescheides vom 31 .07.2018 bereits beglichen wurde. Die Restforderungen können Sie der Aufstel­
lung vom 12.09.2022 ebenfalls entnehmen. Bei der Prüfung der Beträge wurde ermittelt, dass die Höhe der tat­
sächlich angerechneten ursprünglichen Forderungen und der in der Aufstellung erwähnten ursprünglichen Forde­
rungen übereinstimmt. Die Höhe der Restforderungen ist nicht zu beanstanden. 

Soweit sich im Einzelfall ergibt, dass bei Erlass eines Verwaltungsaktes das Recht unrichtig angewandt oder von 
einem Sachverhalt ausgegangen worden ist, der sich als unrichtig erweist, und sow~it deshalb Sozialleistungen 
zu Unrecht nicht erbracht worden sind, ist der Verwaltungsakt, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, mit 
Wirkung für die Vergangenheit zurückzunehmen (§ 44 Absatz 1 Satz 1 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB 
X)). 
Die von Ihnen benannten Bescheide 16.07.2018 und 31 .07.2018 waren jedoch nicht zu beanstanden. Es wurde 
bei deren Erlass das Recht richtig angewandt sowie vom zutreffenden Sachverhalt ausgegangen. 
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Rechtsbe helfs belehru ng : 

Gegen diesen Bescheid kann jede betroffene Person oder em von dieser bevolmachbgter OtiU:et lI'\Oef1'1aI) & 75 

Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erheben. 
Für minde~3hrige oder nicht gescMftsfiihige Personen handeh deren gesetzticher Vertreter 

Für die Erhebung des Widerspruchs stehen folgende MOgbchkelten zur Vetfugung 

1. Schriftlich oder zur Niederschrift 
Der Widerspruch kann schriftlich bei der im Briefkopf genannten Stele etngSISgt .Cil sn ,. !1Cf'I ...... die B..'1ef-
kopf genannte Stelle aufgesucht und der Widerspruch dort schi ,fUiC;h aufge llOIi Ul e n '.! ,': n. 

2. Auf elektronischem Weg 

2.1 Durch E-Mail mit qualifIZierter elektronischer Signatur an die Im Bnefkopf genannte Steße HJeffiJr wad 9le 

qualifizierte elektronische Signaturkarte benötigt. 

2.2 Durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung, wenn die im Briefkopf genannte 
Stelle ebenfalls über eine De-Mail-Adresse verfügt. DafOr wird eine Oe-Mail-Adresse benötigt. 

2.3 Durch Übermittelung mittels elektronischen Dokuments, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur 
versehen ist, Ober ein EGVP-Postfach oder das besondere Anwaltspostfach (beA) an das im SAFE-VerzeIChnis 
(sichere Verzeichnisdienste) gelistete besondere Behördenpostfach (beBPo) der im Bliefkopf genannten Stele 
Dafür wird ein EGVP-Postfach beziehungsweise ein besonderes Anwaltspostfach benObgl 

2.4 Ober das Kundenportal der Bundesagentur für Arbeit. DafOr wird ein neuer elektroruscher PersonaauswC'lS 
(nPA) oder eine eiD-Karte oder ein elektronischer Aufenthaltstitet (eAT) benötigt. Hielte, kaM die Fw"u<tIOI1 "'\M­
derspruch einlegen" Ober die Internetseite https:/Iwww.arbeitsagentur.de/eservlCeS genutzt wenko. Auß S · 1: 11 
ist die Anmeldung mit dem eigenen Benutzernamen und Passwort erforderlich. 

Mit freundlichen GrOßen 
im Auftrag 

Anlage 
Gesetzestext zu Ihrer Information 
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Gesetzestext zu Ihrer Information 

Auszug aus dem Zehnten Buch Sozial gesetzbuch (5GB X) 

§44SGB X 

Rücknahme eines rechtswidrigen nicht begünstigenden Verwattungsa.ktes 

(1) Soweit sich im Einzelfall ergibt. dass bei Erlass emes Verwaltungsaktes das Recht unnchtJg angeward 
oder von einem Sachverhalt ausgegangen worden Ist, der sich als unnchbg erwelsl und soweJt deshab 
Sozialleistungen zu Unrecht nicht erbracht oder Bertrage zu Unrecht erhoben worden SlI'\d. 1St der 
Verwaltungsakt, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist. mit Wirkung für die Vergangenheit 
zurückzunehmen. Dies gilt nicht, wenn der Verwaltungsakt auf Angaben beruht. die der Betroffene 
vorsätzlich in wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollstandig gemacht hat. 

(2) - (4) ... 

• 




